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1. VORBEMERKUNGEN 

Für den Markt Lauterhofen liegt ein wirksamer Flächennutzungsplan mit Landschafts-

plan aus dem Jahr 2006 vor. Zwischenzeitlich wurden mehrere Änderungsverfahren für 

Teilbereiche durchgeführt.  

 

Über 15 Jahre nach Wirksamwerden des ersten Flächennutzungsplanes waren die Ak-

tualisierung des städtebaulichen Bestandes sowie die Anpassung der Entwicklungszie-

le an die aktuelle Situation erforderlich. Mit der deshalb notwendigen Fortschreibung 

des Flächennutzungsplanes und der Erarbeitung des Landschaftsplanes wurde das 

Planungsbüro TEAM 4 Bauernschmitt · Enders, Landschaftsarchitekten + Stadtplaner 

PartGmbB, Nürnberg, im Jahr 2021 beauftragt. 

1.1 Aufgaben und Rechtsgrundlagen der Bauleitplanung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 

im Marktgebiet vorzubereiten und zu leiten. Rechtsgrundlage hierfür ist das Bauge-

setzbuch (BauGB). 

 

Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauli-

che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bauleitpläne sind der Flächennut-

zungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bau-

leitplan). 

 

 

Zielvorgaben des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 5 BauGB) 

 

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem 

Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten 

und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 

- Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung,  

- die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Be-

dürfnisse der Familien, der jungen und alten Menschen und der Behinderten, die 

Belange des Bildungswesens, von Sport, Freizeit und Erholung, 

- die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Ge-

staltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

- die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltens-

werten Ortsteile, Straßen und Plätze mit geschichtlicher, künstlerischer oder städte-

baulicher Bedeutung, 

- die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festge-

stellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 

- die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens, ein-

schließlich seiner Rohstoffvorkommen, sowie des Klimas, 

- die Nutzung erneuerbarer Energien,  
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- die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer 

verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, der Land- und Forstwirtschaft, des 

Verkehrs, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs, des Post- und 

Fernmeldewesens, der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, der Ab-

fallentsorgung und der Abwasserbeseitigung sowie die Sicherung von Rohstoffvor-

kommen und die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

- die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes, 

- die Ergebnisse einer beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, 

- die Belange des Hochwasserschutzes. 

 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Maßnahmen 

der Innenentwicklung wie Wiedernutzbarmachung von derzeit ungenutzten Flächen, 

Nutzungsumwidmungen oder Nachverdichtung sind bevorzugt zu nutzen. Landwirt-

schaftlich oder als Wald genutzte Flächen sollen nur in notwendigem Umfang für ande-

re Nutzungsarten vorgesehen und in Anspruch genommen werden. 

 

Zur Berücksichtigung umweltschützender Belange (§1a, BauGB) bei der Aufstellung 

des Flächennutzungsplanes erstellt der Markt Lauterhofen parallel den Landschafts-

plan (vgl. Kap. 1.2).  

 

 

Abwägungsgebot 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegen-

einander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 6 BauGB). In der Abwägung 

sind umweltschützende Belange zu berücksichtigen, z. B. die Darstellungen von Land-

schaftsplänen, Umweltverträglichkeitsprüfungen etc. (§ 1a Abs. 2 BauGB). Die geson-

derte Erwähnung der umweltschützenden Belange in einem eigenen Paragrafen des 

Baugesetzbuches verdeutlicht den Stellenwert, mit dem der Gesetzgeber den Umgang 

mit Grund und Boden belegt. 

 

Der § 1a des BauGB regelt auch Eingriff und Ausgleich bei absehbaren Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes: 

 
"(1) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiege-

lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 

(2) In der Abwägung nach § 1 Abs. 6 sind auch zu berücksichtigen 
 

1. die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- 

und Immissionsschutzrechtes, 
 

2. die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Ein-

griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz), 
 

3. die Bewertung der ermittelten und beschriebenen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt ent-

sprechend dem Planungsstand (Umweltverträglichkeitsprüfung), soweit im Bebauungsplanverfahren 

die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von bestimmten Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3 des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet werden soll, und 
 

4. die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-

ropäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes; soweit diese erheblich be-

einträchtigt werden können, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässig-

keit oder Durchführung von derartigen Eingriffen sowie die Einholung der Stellungnahme der Kommis-

sion anzuwenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 
 

(3) Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt durch geeignete Darstel-

lungen nach § 5 als Flächen zum Ausgleich und Festsetzungen nach § 9 als Flächen oder Maßnahmen 
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zum Ausgleich. Soweit dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raum-

ordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und 

Festsetzungen nach Satz 1 auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 
 

Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen nach Satz 1 oder 2 können auch vertragliche Vereinbarun-

gen gemäß § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von dem Markt bereitgestellten 

Flächen getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren." 

 

Im Landschaftsplan werden die Grundlagen der Abwägung umweltschützender Belan-

ge sowie Möglichkeiten für Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt. 

 

Bindungswirkung 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan werden durch Marktratsbeschluss aufge-

stellt. 

 

Der Plan bindet den Markt und die Träger öffentlicher Belange bei nachfolgenden Pla-

nungsüberlegungen, soweit sie nicht widersprochen haben. Er hat jedoch keine 

Rechtswirksamkeit und keine Bindungswirkung gegenüber dem Bürger. 

 

Aus dem Flächennutzungsplan und Landschaftsplan wird die verbindliche Bauleitpla-

nung entwickelt (Bebauungsplan / Grünordnungsplan). Diese ist Rechtssatzung mit 

Bindungswirkung für jedermann und Voraussetzung zur Anwendung des bodenrechtli-

chen Instrumentariums nach dem Baugesetzbuch. 

 

Beziehung zur Landesplanung 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan sind den Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

 

Zielvorgaben befinden sich im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 

01.09.2013 (geändert durch Verordnung. v. 03.12.2019) und im Regionalplan für die 

Region 11 - Region Regensburg, vgl. Kap. 2.2 und 2.3). 

 

Beziehung zu den Fachplanungen 

 

Planungen und Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften fest-

gesetzt sind, sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind solche Festsetzungen in 

Aussicht genommen, sollen sie als Planung im Flächennutzungs-/Landschaftsplan 

vermerkt werden (§ 5 Abs. 4 BauGB). 

 

Solche anderen gesetzlichen Vorschriften sind insbesondere: 

 

- Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

- Bayerisches Wassergesetz (BayWG) 

- Energiewirtschaftsgesetz (EnergG) 

- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

- Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) 

- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

- Denkmalschutzgesetz (DSchG) 
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Nachrichtliche Übernahmen und Planungsvermerke sind nicht Bestandteil des Aufstel-

lungsverfahrens. Der Fachplanungsträger muss die Übernahme nicht einmal durch Wi-

derspruch geltend machen. Die nachrichtlichen Übernahmen und die Planungsvermer-

ke sind nicht Gegenstand von Anregungen und unterliegen nicht der Genehmigung 

nach § 6 BauGB. 

 

Der Markt hat seine Darstellungen den Vorgaben der Fachplanungen anzupassen, so-

weit sie zur nachrichtlichen Übernahme verpflichtet ist. Die nachrichtliche Übernahme 

oder der Vermerk setzen keine Zustimmung der Kommune voraus. Sie bedeuten auch 

keine Zustimmung zur Planung. 

1.2 Grundlagen der Landschaftsplanung 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele von Naturschutz und 

Landschaftspflege aufgestellt: 

 

"Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 

des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
 

- die biologische Vielfalt, 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie, 

- die Vielfalt, Eigenheit und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 

auf Dauer gesichert sind." 

 

Der Landschaftsplan soll diese Ziele auf der Ebene des Marktes umsetzen. Er wird auf 

der Grundlage von § 9 und 11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aufgestellt:  

 

Darzustellen sind der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft und seine Bewer-

tung, der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft sowie die hierfür erforderli-

chen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

Nach Durchführung des Aufstellungsverfahrens gemäß BauGB und durch die Integra-

tion des Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan erlangt der Landschaftsplan 

die Rechtsnatur des Flächennutzungsplanes (s. Kap. 1.1) 

 

 

Aufgaben der Landschaftsplanung in Lauterhofen 

 

Der Markt Lauterhofen beabsichtigt, den Landschaftsplan als zukunftsorientiertes Pla-

nungsinstrument und Vorgabe für eine weitere Entwicklung der Kommune zu erstellen. 

 

Durch die Fortschreibung des Landschaftsplanes sollen insbesondere 
 
- Möglichkeiten für landschaftsverträgliche Siedlungsflächen aufgezeigt, 

- wertvolle Landschaftsbereiche in ihrer Qualität erhalten und gesichert, 

- ein Pflegekonzept für wertvolle Landschaftsteile im Marktgebiet erstellt,  

- ein Biotopverbundsystem entwickelt, 

- Möglichkeiten zur Nutzung staatlicher Förderprogramme (Vertragsnaturschutzpro-

gramm, Landschaftspflegeprogramm, Kulturlandschaftsprogramm) sowie  

- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die Siedlungsentwicklung aufgezeigt werden.  
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1.3 Ablauf der Planung 

Verfahrensschritt 
 
Aufstellungsbeschluss 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB (Versammlung) 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB (Auslage) 

und Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB)  

Billigungsbeschluss 

Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Billigungsbeschluss 

Erneute öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB 

Beratung über Anregungen der Bürger und Träger öffentlicher Belange,  

Feststellungsbeschluss 

2. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

2.1 Lage, Größe, Bevölkerung 

Der Markt Lauterhofen hat eine Gebietsgröße von ca. 8.291 ha und liegt in der Pla-

nungsregion 11 (Region Regensburg), Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Neu-

markt i.d.OPf. 

 

Die Nachbargemeinden sind Alfeld, Birgland, Kastl, Velburg, Pilsach, Berg bei Neu-

markt i. d. OPf., Altdorf b. Nürnberg, Offenhausen und Happburg. Die Entfernung ins 

Oberzentrum Neumarkt i. d. OPf. beträgt ca. 17 km.  

Abb.: Lage und Nachbargemeinden 
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Verkehrsanbindung 
 

Durch das Marktgebiet verlaufen 

 

- die Europastraße 50 (A6) 

- die Bundesstraße B299 

- die Staatstraßen 2236 und 2164 

- die Kreisstraßen NM 1, 8 und 9. 

 

Die nächsten Autobahnanschlüsse sind für die A6 die Anschlussstelle 63 Alfeld (ca. 10 

Min. Fahrzeit) und für die A3 die Anschlussstelle 91 Oberölsbach (ca.15 Min. Fahrzeit). 

 

Der nächstgelegene Bahnanschluss ist der Regionalbahn-Haltepunkte in Neumarkt i.d. 

OPf. (ca. 18 km). 

 

 

Bevölkerung 

 

Am 31.12.2020 lebten in der Marktgemeinde 3.748 Menschen (Quelle: Quelle: Statistik 

kommunal 2021). 

 

 

Flächennutzung 

 

Die Erfassung der Bodenflächen nach Nutzungsart (ALKIS) ergibt für das Marktgebiet 

folgendes Bild (Quelle: Statistik kommunal 2021): 

 

 

Nutzungsart Flächenanteil 

  ha % 

Siedlung 413 5,0 

¶ darunter: Wohnbaufläche 80  1,0 

¶ Industrie- und Gewerbefläche 61  0,7 

Verkehr 424 5,1 

Vegetation 7.455 89,9 

¶ darunter: Landwirtschaft 3.988  48,1 

¶ Wald 3.267  39,4 

Gewässer 5 0,1 

Bodenfläche insgesamt, ca. 8.297 100,0 

 

2.2 Allgemeine Vorgaben der Landesplanung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Land-

schaftsplanung anzupassen. Die in verschiedenen Stufen formulierten Ziele sind ver-

pflichtend in die nächstfolgende Planung zu übernehmen bzw. bei der Entwicklung der 

Ziele zu beachten. Maßgebend sind vor allem die Ziele des Landesentwicklungs-

programms Bayern (LEP) vom 22.08.2013 (geändert 2018 und 2019). 
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Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

 

3 Siedlungsstruktur 

 

3.1 Flächensparen 

 

   (G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

lung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und 

seiner Folgen ausgerichtet werden.  

 

é(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-

tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  

 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

 

   (Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-

lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale 

der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.  

 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot 

 

   (G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-

artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  

 

   (Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-

einheiten auszuweisen. Ausnahmen von dem Ziel der Anbindung sind nur dann 

zulässig, wenn auf Grund einer der im Ziel genannten Fallgestaltungen (vgl. 

LEP 3.3 (Z)) die Anbindung an eine bestehende geeignete Siedlungseinheit 

nicht möglich ist (vgl. Begründung zu LEP 3.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: LEP Bayern 

Anhang 2 ĂStrukturkarte" (Stand: 01.02.2015) 

 

2.3 Regionalplanerische Einstufung 

Der Markt Lauterhofen ist im Regionalplan Regensburg zentralörtlich als Grundzentrum 

eingestuft und als Teil des allgemeinen ländlichen Raums dargestellt. Lauterhofen ge-

 

Lauterhofen 
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hört gemäß der Begründung zu Grundsatz I 3.2.2 zum unmittelbar an den Verdich-

tungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen angrenzenden ländlichen Teilraum. Nach 

Grundsatz I 3.2.2 soll angestrebt werden, diesen Teilraum so zu entwickeln und zu 

ordnen, dass er seine Eigenständigkeit gegenüber dem Verdichtungsraum bewahren 

kann und nachteilige Verdichtungsfolgen vermieden werden. Das bedeutet, weitere 

wohnortnahe Arbeitsplätze und Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen zu schaf-

fen. Bei der Siedlungsentwicklung gilt es, nachteiligen Verdichtungsfolgen, wie Ver-

kehrsbelastungen, Zersiedlung oder sich gegenseitig störende Nutzungen, rechtzeitig 

durch Bauleitplanung und Verkehrskonzepte vorzubeugen. 

 

 

Nach Ziel B II 1 soll die Siedlungsstruktur in der Region unter Wahrung ihrer Vielfalt 

und Gliederung weiterentwickelt werden. Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden 

in Übereinstimmung mit deren Größe, Struktur, Ausstattung und Funktion erfolgen und 

grundsätzlich eine organische Entwicklung ermöglichen. Dörfliche Siedlungsstrukturen 

von landschaftsprägender oder landschaftstypischer Eigenart sollen möglichst erhalten 

werden. Darüber hinaus ist eine leistungsfähige und umweltverträgliche Landwirtschaft, 

insbesondere auf der Albhochfläche, zu sichern und weiterzuentwickeln.  

 

 

 
Quelle: Regionaler Planungsverband Regensburg (11) 

Karte 1 "Strukturkarte mit Grundzentren" (Stand: 15.03.2019) 

 

 

Lauterhofen 
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Lauterhofen 

Der Markt Lauterhofen ist zentralörtlich als Grundzentrum eingestuft und bildet einen 

Nahbereich. 

 

 

 

Quelle: Regionaler Planungsverband Regensburg (11) 

Begründungskarte 1 "Zentrale Orte und Nahbereiche" (Stand: 18.05.2018) 

 

 

Die Restriktionen im Bereich des Marktes Lauterhofen zeigt die Karte Landschaft und 

Erholung aus dem Regionalplan. Es sind größere landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

ausgewiesen. 

 

 
 

Quelle: Regionaler Planungsverband Regensburg (11) 

Blattschnittkarte 3 "Landschaft und Erholung" (Stand: 01.09.2011) 
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2.4 Wohnbevölkerung 

Zum Markt Lauterhofen gehören folgende 44 Ortsteile:  
(Quelle: Angaben des Marktes) 

 

 

Ort Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz  

20.09.2022 31.12.2011 

Aglasterhof  1 0 

Autobahnmeisterei 9 8 

Ballertshofen  104 95 

Brenzenwang 15 11 

Brunn 42 35 

Buschhof 15 13 

Deinschwang  92 80 

Dippersricht  46 43 

Eidelberg 15 15 

Engelsberg  130 101 

Eratsmühle  0 0 

Finsterhaid 20 15 

Fischermühle  14 5 

Freiberg 8 7 

Gebertshofen  25 27 

Graben 0 0 

Grafenbuch 0 0 

Hadermühle  8 9 

Hansmühle  8 7 

Hartenhof 31 26 

Hillohe 5 5 

Hohe Birke 21 22 

Holzheim  24 19 

Inzenhof 2 2 

Landnerhof 16 17 

Lauterhofen  2026 1610 

Mantlach  9 8 

Marbertshofen  7 9 

Mettenhofen  40 32 

Mittersberg  43 37 

Muttenshofen  73 72 

Nattershofen 61 58 

Niesaß  23 16 

Pettenhofen  144 116 

Ramertshofen  29 29 

Reitelshofen 27 23 

Ruppertslohe  7 2 

Schlögelsmühle  22 21 

Schweibach  19 15 
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Ort Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz  

20.09.2022 31.12.2011 

Stieglitzenhöhe 35 33 

Thürsnacht 26 25 

Traunfeld  268 228 

Trautmannshofen 353 327 

Wilfertshofen 61 49 

Gesamt  3.924  3.272 

 

Die Einwohnerzahlen gemäß den oben stehenden Angaben weichen geringfügig von 

der Bevölkerungszahl gemäß der statistischen Fassung des Bayerischen Landesamts 

für Statistik und Datenverarbeitung ab. Im Folgenden werden die Angaben des Bayeri-

schen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung zugrunde gelegt. 

 

 

Bevölkerungsentwicklung 1840 bis 2020 

Quelle: Statistik kommunal 2021, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

 

Die jüngere Bevölkerungsentwicklung des Marktes zeigt eine tendenziell zunehmende 

Einwohnerzahl bis 2020.  

 

 

Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach Statistik kommunal 2021, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverar-

beitung 
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Die Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen zeigt die deutliche Zunahme der 

über 50-Jährigen und 65-Jährigen gegenüber 1987 und 2011. Diese Überalterung wird 

auch durch das Billeter-Maß dokumentiert (s.u.). 

 

 

Bevölkerung 1987, 2011 und 2020 nach Altersgruppen  

 

 
 

Quelle: Statistik kommunal 2021, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

 

 

Demgegenüber steht der Rückgang der Altersgruppen zwischen 18 und 30 Jahren (im 

langfristigen Zeitraum zwischen 1987 und 2017 gesehen). In diesen Altersgruppen fin-

det im Wesentlichen die Gründung eigener Haushalte statt. Zur Haushaltsgründung 

wandert offensichtlich ein Teil der Bevölkerung ab, zudem wirkt sich die ĂBildungsmig-

rationñ aus. 

 

Besonders relevant für den Flächennutzungsplan ist weiterhin der Anteil der Alters-

gruppe der 6- bis 15-Jährigen. Diese Altersgruppe wird im Zeitraum der Gültigkeit des 

Flächennutzungsplanes das Potenzial für Familien- und Haushaltsgründungen darstel-

len. Auch hier ist nach einem Zwischenhoch ein leichter Rückgang erkennbar. Dies 

korrespondiert mit der rückläufigen Anzahl an Einwohnern im reproduktiven Alter zwi-

schen 40 und 50 Jahren. Bei den unter 6-Jährigen ist dagegen ein deutlicher Anstieg 

zu erkennen.  

 

Eine Messgröße für die demographische Alterung der Bevölkerung ist das sog. Bille-

ter-Maß (Quotient aus Personen (0 bis unter 15 J.) in % ï Pers. (50 J. und älter) in % 

mit Personen (15 ï bis unter 50 J.) in %). 

 

Dieses MaÇ betrachtet die Ăvorreproduktivenñ (Alter 0 bis unter 15), die Ăreproduktivenñ 

(Alter 15 bis unter 50) und die Ănachreproduktivenñ (Alter 50 und ªlter) Altersstufen ei-

ner Bevölkerung. Damit kann die derzeitige Altersstruktur in einem Ort dargestellt wer-

den. Das Billeter-Maß nimmt negative Werte an, wenn der Anteil der über 50-Jährigen 

größer ist als der Anteil der Kinder. Je größer der negative Wert ist, umso stärker ist 

die Alterung zu erwarten. 

 

Der grobe Mittelwert für ländliche Kommunen in Bayern liegt nach bisherigen Erfah-

rungen bei ca. - 0,30 bis - 0,35. Zahlen, die über dieser Spanne liegen, weisen auf eine 

starke Tendenz zur Überalterung hin. 

 

Für den Markt Lauterhofen errechnet sich ein Billeter-Maß von - 0,72. Dies zeigt die 

sehr ausgeprägte Tendenz zur Überalterung.  
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Anzahl Personen: 0 bis unter 15 J.:  537 14,3 % 

Anzahl Personen: 15 bis unter 50 J.:  1.552  41,3 % 

Anzahl Personen: 50 J. und älter: 1.689  44,3 % 

 

 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Anteil der 18-30-Jährigen stag-

niert bzw. leichte Rückgangstendenzen zeigt. Der Anteil der über 50-Jährigen ist hin-

gegen deutlich steigend (ĂDemographischer Wandelñ).  

 

Für die Marktentwicklung und den Flächennutzungsplan bedeutet dies, dass zum einen 

die Wohnbedürfnisse älterer Menschen stärker berücksichtigt werden müssen (barrie-

refreie ĂSinglewohnungenñ in zentraler Lage). Dies betrifft mit einer zeitlichen Verzöge-

rung auch die Wohnraumansprüche der heute 40-59-Jährigen in 10-15 Jahren.  

 

Andererseits bedeutet die skizzierte Bevölkerungsentwicklung aber auch, dass verfüg-

bares Bauland für die heute unter 20-Jährigen angeboten werden muss, um den Be-

darf für ortsansässige Bauwillige zu befriedigen. Der Flächennutzungsplan muss einem 

Mangel an attraktiven und verfügbaren Bauplätzen entgegenwirken, um den Anteil der 

Bevölkerungsgruppe zwischen 18-40 Jahren zu stärken. 

2.5 Wirtschaftsstruktur  

Die Daten zur Wirtschaftsstruktur basieren auf den Angaben des Bayer. Landesamts 
für Statistik und Datenverarbeitung.  
 

In Lauterhofen sind im sekundären Sektor (verarbeitendes Gewerbe) zehn Betriebe mit 

20 oder mehr Beschäftigten vorhanden. Das Bauhauptgewerbe wies Ende Juni 2020 

fünf Betriebe mit 41 Beschäftigten auf. 

 

Im Jahr 2020 waren im Marktgemeindegebiet 1.615 Arbeitnehmer sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt. Diesen 1.615 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ar-

beitnehmern stehen insgesamt 1.634 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeit-

nehmer, die im Marktgebiet Lauterhofen wohnen, gegenüber. Damit ergibt sich ein 

leicht negativer Pendlersaldo von 19 Personen. 

 

Von den insgesamt 1.615 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiteten im Jahr 

2020 14 in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, 465 im produzierenden Ge-

werbe, 411 in Handel, Verkehr und Gastgewerbe und im Dienstleistungssektor 725 

Personen.  

 

Aus dem nur leicht negativen Pendlersaldo wird deutlich, dass der Markt Lauterhofen 

eine hohe Bedeutung als Arbeitsort hat. Im Rahmen der Fortschreibung des Flä-

chennutzungsplanes kommt deshalb insbesondere der Standortsicherung der vorhan-

denen Betriebe, aber auch der Schaffung von Möglichkeiten für neue Betriebsansied-

lungen zur Stärkung des Arbeitsplatzangebots des Marktes eine große Rolle zu. 

3. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 

Lauterhofen lag wahrscheinlich schon in vorgeschichtlicher und frühgeschichtlicher Zeit 

an einem wichtigen Fernweg, der die Donau mit dem oberen Main verband. Funde aus 

verschiedenen Epochen, wie etwa ein Steinbeil aus der Jungsteinzeit, belegen dies. 

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Lauterhofen 725 n. Chr. Eine weitere wichtige Er-
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wähnung stammt aus dem Jahr 806: Es handelt sich um die ĂDivisio regnorum" - die 

Reichsteilung von Kaiser Karl dem Großen. 

 

Lauterhofen wechselte im Laufe der Zeit mehrmals seine Herrscher. Der Ort gewann 

an Bedeutung, als er im 8. Jahrhundert als karolingischer Königshof diente. Mitte des 

12. Jahrhunderts erfolgte die Erhebung des Ortes zur Marktgemeinde. Im Dreißigjähri-

gen Krieg kam die Oberpfalz - und damit Lauterhofen - endgültig an Bayern. Auf die 

einstige historische Bedeutung als Königshof folgte eine Zeit der ländlichen Abge-

schiedenheit. Trotzdem konnte Lauterhofen seine Marktfunktion durch das florierende 

Handwerk aufrechterhalten. 

 

Einen Wandel brachte 1881 die Eröffnung des Pflegeheimes Karlshof der Regens- 

Wagner-Stiftung mit einer Fachschule für Heilerziehungsberufe sowie1903 die Lokal-

bahn von Amberg nach Lauterhofen, deren Betrieb im Jahre 1972 wieder eingestellt 

wurde. Der Karlshof brachte neue Arbeitsmöglichkeiten und die Lokalbahn Ausflügler 

von Amberg, was den Tourismus förderte. 

 

In den 70iger Jahren erfolgte die Eingemeindung der Gemeinden Pettenhofen, Dein-

schwang, Engelsberg, Gebertshofen, Traunfeld, Trautmannshofen und Teile der aufge-

lösten Gemeinde Brunn. Im Jahr 2007 wurde das ehemals gemeindefreie Gebiet Gra-

fenbucher Forst eingegliedert. 

4. NATÜRLICHE GRUNDLAGEN 

4.1 Naturraum und Landschaftsstruktur, Geologie und Boden 

Das Marktgebiet gehört zum Naturraum Mittlere Frankenalb. Hier lassen sich drei Teil-

räume unterscheiden, die das Bild der Landschaft prägen (vgl. Karte 2): 

 

- das Hochland 

- die Trockentäler und 

- die nacheiszeitlichen Bachtäler 

 

Das Hochland der Fränkischen Alb wird von den verkarsteten Kalkgesteinen des Jura 

aufgebaut. Besonders landschaftsbestimmend ist der Weiße Jura, dessen weiße bis 

graue Dolomitfelsen an den Kuppen und Talhängen an die Oberfläche kommen. Das 

Hochland um Lauterhofen zeigt das für die Kuppenalb typische Relief: Markante Do-

lomitkuppen und sanfte Hohlformen. Die Mulden des Hochlandes sind mit Alblehmen 

überdeckt, hier liegen die landwirtschaftlich günstigen Standorte. 

 

Die Trockentäler sind Reste des früheren Entwässerungssystems. Die Bachtäler sind 

tief in das Kalkgestein eingeschnitten, hier finden sich lebhaft fließende, klare Karstbä-

che. Besonderheiten sind die Dolinen und Karsthöhlen. 

 

Karstgebiete werden flächig entwässert. Einsickerndes Oberflächenwasser wird in 

dem klüftigen Kalkgestein des Karsthochlandes schnell abgeführt. Die Karsthochfläche 

ist extrem trocken, wobei die Filterleistung der Böden gegenüber Schadstoffeinträgen 

ins Grundwasser sehr gering ist. Dies bedeutet auch bezüglich des Grundwasser-

schutzes ein erhebliches Gefährdungsrisiko (großes Einzugsgebiet im Karst). 

 

Im Markt Lauterhofen gibt es 3 Fließgewässer: 
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Die Lauterach, die in Lauterhofen entspringt und nach Osten Richtung Kastl fließt und 

die Oberläufe des Traunfelder Baches und des Rohrenstädter Baches, die ebenfalls im 

Marktgebiet entspringen. Während die Lauterach in einem eher breiteren Tal verläuft, 

sind die Oberläufe des Rohrenstädter Baches und des Traunfelder Baches steil in den 

Albtrauf eingeschnitten und bilden markante Bachtäler. Die Bachläufe sind von klarem, 

rasch fließendem und kaltem Wasser geprägt und weitgehend naturnah erhalten. Am 

Traunfelder Bach befinden sich mehrere Fischteiche in den Quellbereichen, an der 

Lauterach sind es die Begradigung im Ortsbereich sowie die Eingriffe bei den Mühlen 

östlich von Lauterhofen, die die Gewässerstruktur negativ beeinflussen.  

4.2 Klima 

In der folgenden Übersicht sind wichtige Klimadaten genannt. Zum Vergleich werden 

die Werte der Regionen Nürnberg und München angegeben (aus Klimaatlas von Bay-

ern): 

 

Niederschläge Jahresmittel- 

temperatur 

Vegetations- 

periode (> 5°) 

LAU 750 - 950 mm 6 - 8 C° 190 - 220 Tage 

NÜR 650 - 750 mm 8 - 9 C° 220 - 240 Tage 

MÜN 900 - 1.100 mm 7 - 8 C° 210 - 230 Tage 

 

Das Klima im Marktgebiet liegt im Übergangsbereich vom subozeanischen zum sub-

kontinentalen Klima. Die Niederschläge liegen im bayerischen Durchschnitt.  

 

Bedingt durch das Relief und die großen Höhenunterschiede ergibt sich ein deutlich 

unterschiedliches Lokalklima. So gelten die geringeren Niederschläge und die höhere 

Jahresmitteltemperatur für die tieferen Lagen in den unteren Lagen, während die höhe-

ren Niederschläge und die geringere Jahresmitteltemperatur für die Hochlagen über 

500 m ü. NN. gelten. Besondere Wärmegunst genießen die südexponierten Hänge.  

 

Bei windschwachen Hochdrucklagen (sogenannten Inversionslagen) kehrt sich das 

Temperaturgefälle um. Dann sammelt sich in den tieferen Lagen die feuchte Kaltluft 

und bildet teils zähe Nebelfelder, während in den höheren Lagen die höheren Tempe-

raturwerte erreicht werden. Die sich durch das Relief und die Täler ergebenden lokal-

klimatischen Wirkungen erfordern eine sorgfältige Abwägung möglicher Nutzungsände-

rungen (vgl. Umweltbericht). 

4.3 Pflanzen- und Tierwelt 

Zur Erfassung der Vegetation und einzelner Pflanzen- und Tierarten wurden die Bio-

topkartierung und die Artenschutzkartierung des Landkreises Neumarkt ausgewertet 

sowie eine gezielte Ortsbegehung durchgeführt. Durch Begehungen im Jahr 2022 wur-

den v.a. geschützte Biotope in ihrem Zustand und hinsichtlich der Pflegebedürftigkeit 

bewertet (vgl. Kap. 14). 

 

 

Potenzielle natürliche Vegetation 

 

Die heute in Mitteleuropa vorhandene Vegetation ist nahezu überall vom Menschen 

mehr oder minder stark beeinflusst. Als potenzielle natürliche Vegetation (PNV) be-

zeichnet man daher die Vegetation, die sich heute nach Beendigung jeglicher mensch-
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lichen Nutzung einstellen würde. Sie ist damit Ausdruck der jeweiligen natürlichen 

Standortbedingungen (Geologie, Boden, Wasserhaushalt, Klima). 

 

Die potenzielle natürliche Vegetation ist von Bedeutung für eine landschaftsgerechte 

Pflanzenverwendung (vgl. Liste standortheimischer Gehölze im Anhang) sowie für die 

Entwicklung einer standortheimischen Bestockung im Waldbereich. Sie liefert ferner 

Hinweise für mögliche Sukzessionsprozesse nach Aufgabe menschlicher Nutzung. 

 

Im Marktgebiet würde unter natürlichen Umständen überwiegend Wald vorherrschen. 

Folgende Waldgesellschaften wären zu erwarten (HOHENESTER, 1978): 

 

- Orchideen-Buchenwälder (Carici-Fagetum) auf trockenen, südseitigen Kalkstand-

orten an den Oberhängen des Albtraufs und den Kuppen des Albhochlandes, 

- Platterbsen-Buchenwälder (Lathyro-Fagetum) auf schattseitigen Hanglagen,  

- Ahorn-Eschen-Linden-Schutt- und Schluchtwälder (Aceri-Tilietum, Aceri-

Fraxinetum) an steilen, mit Blockschutt überdeckten Hängen oder an luftfeuchten 

schattigen Steilhängen am Albtrauf, 

- Traubeneichen-Buchenwälder (Melampyro-Fagetum) auf den lehmbedeckten Mul-

den des Albhochlands, 

- Traubenkirschen-Erlenauwälder (Pruno-Fraxinetum) in den überschwemmten Auen 

der unteren Bachtäler sowie Bach-Eschen-Erlenwälder (Carici-Fraxinetum) entlang 

der Bachoberläufe und Quellbäche. 

 

Die Aufzählung dokumentiert die hohe Standortvielfalt im Marktgebiet. 

 

 

Heutige Vegetation 

 

Von der früheren Vegetation unterscheidet sich das heutige Vegetationsbild, die reale 

Vegetation, ganz wesentlich. Sie ist Ergebnis der jahrhundertelangen menschlichen 

Nutzung, vor allem Zeiger der aktuellen Nutzungseinflüsse und Belastungen, wobei die 

landwirtschaftlichen Nutzungsformen die Zugänglichkeit und Ertragskraft der verschie-

denen Flächen widerspiegeln. 

 

Mit der menschlichen Nutzung vergrößerte sich der Lebensraum für Bewohner offener, 

besonnter Lebensräume. Auch Arten aus geographisch entfernten Regionen wander-

ten ein (z.B. der süd- und osteuropäischen Steppen). Im Marktgebiet von Lauterhofen 

befinden sich nur noch Reste der früher weit verbreiteten extensiv genutzten Weide-

landschaften (Hutanger). Gerade diese Vegetationsform hat in den letzten Jahrzehnten 

durch Brache, Verbuschung und Wiederbewaldung extrem abgenommen. So ist der 

Waldanteil im Markt Lauterhofen in den letzten Jahrzehnten gewachsen.  

 

Eine Besonderheit der Lauterhofener Landschaft ist die teils dichte und kleinteilige Flur 

mit zahlreichen Hecken, Rainen und Ranken.  

 

Insgesamt weist die Landschaft im Marktgebiet noch viele Elemente der traditionellen 

kleinteiligen Kulturlandschaft der Alb auf. 

 

Ergänzend wird auf die entsprechenden Ausführungen im Umweltbericht (Teil B der 

Begründung) hingewiesen.  
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5. SIEDLUNG 

5.1 Siedlungsstruktur 

Der Markt Lauterhofen besteht aus 44 Ortsteilen. Am 31.12.2020 lebten im Marktgebiet 

3.748 Menschen. 

 

Lauterhofen hat eine Siedlungsdichte (Einwohner/km2 Siedlungs- und Verkehrsfläche) 

von 470 (Stand: 31.12.2020) und liegt damit deutlich unter dem Vergleichswert des 

Landkreises Neumarkt i.d.OPf. mit 927 Einwohner/ km2 (Bayer. Landesamt für Statistik 

und Datenverarbeitung). 

 

Der Markt Lauterhofen ist gut mit öffentlichen Einrichtungen und Einrichtungen des täg-

lichen Bedarfs, teils auch des periodischen Bedarfs ausgestattet. So sind u.a. vorhan-

den: 

 

- Grund- und Mittelschule in Lauterhofen 

- 2x Kindergärten und 1x Kindertageseinrichtungen (Kindergarten Wald und Wiesen-

gang in Lauterhofen; Kindergarten Maria Goretti in Lauterhofen; Kindertagesein-

richtung St. Gabriel in Lauterhofen) 

- Bankfilialen  

- Lebensmittelmarkt in Lauterhofen  

- Ärzte und Zahnärzte 

- sowie gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Verbände. 

 

Der größte Teil der Einwohner lebt in Lauterhofen. 

 

Tabelle: Einwohner und Einwohnerentwicklung (Haupt- und Nebenwohnsitz) nach Ortsteilen 

(Quelle: Angaben des Marktes) 

 

Ort 
Einwohner 
31.12.2011 

Einwohner 
20.09.2022 

Veränderung  

absolut 

Veränderung 
in % 

Aglasterhof  0 1  +      1  + 100,0  

Autobahnmeisterei 8 9  +     1  +   12,5  

Ballertshofen  95 104  +      9  +     9,5  

Brenzenwang 11 15  +      4  +   36,4  

Brunn 35 42  +      7  +   20,0  

Buschhof 13 15  +      2  +   15,4  

Deinschwang  80 92  +    12  +   15,0  

Dippersricht  43 46  +      3  +   6,98  

Eidelberg 15 15 0  0,00  

Engelsberg  101 130  +    29  +   28,7  

Eratsmühle  0 0 -  - 

Finsterhaid 15 20  +      5  +   33,3  

Fischermühle  5 14  +      9  + 180,0  

Freiberg 7 8  +      1  +   14,3  

Gebertshofen  27 25  -      2  -     7,4  

Graben 0 0 0 - 

Grafenbuch 0 0 0 - 

Hadermühle  9 8  -      1  -   11,1  
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Ort 
Einwohner 
31.12.2011 

Einwohner 
20.09.2022 

Veränderung  

absolut 

Veränderung 
in % 

Hansmühle  7 8  +      1  +   14,3  

Hartenhof 26 31  +      5  +   19,2  

Hillohe 5 5 0 - 

Hohe Birke 22 21  -      1  -     4,6  

Holzheim  19 24  +      5  +  26,3  

Inzenhof 2 2 0 - 

Landnerhof 17 16  -      1  -     5,9  

Lauterhofen  1610 2026  + 416  +   25,9  

Mantlach  8 9  +      1  +   12,5  

Marbertshofen  9 7  -      2  -   22,2  

Mettenhofen  32 40  +      8  +   25,0  

Mittersberg  37 43  +      6  +   16,2  

Muttenshofen  72 73  +      1  +     1,4  

Nattershofen 58 61  +      3  +     5,2  

Niesaß  16 23  +      7  +   43,8  

Pettenhofen  116 144  +    28  + 24,14  

Ramertshofen  29 29 0 - 

Reitelshofen 23 27  +      4  +   17,4  

Ruppertslohe  2 7  +      5  + 250,0  

Schlögelsmühle  21 22  +      1  +     4,8  

Schweibach  15 19  +      4  +   26,7  

Stieglitzenhöhe 33 35  +      2  +     6,1  

Thürsnacht 25 26  +      1  +     4,0 

Traunfeld  228 268  +    40  +   17,6  

Trautmannshofen 327 353  +    26  +     7,9  

Wilfertshofen 49 61  +    12  +   24,5  

Gesamt 3.272 3.924  + 652  + 19,93  

 

 

Wie aus der differenzierten Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung zu ersehen ist, 

trägt vor allem der Hauptort Lauterhofen zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung 

bei. Dies ist städtebaulich sinnvoll, da hier auch die meisten Versorgungseinrichtungen 

vorhanden sind. Andererseits bestehen gerade im Hauptort Lauterhofen kaum mehr 

Möglichkeiten zur Entwicklung von Wohnbauflächen, so dass im Flächennutzungsplan 

bei der Entwicklung neuer Wohnbauflächen auf die anderen größeren Ortsteile zurück-

gegriffen werden muss. 

 

Eigentlich weisen sowohl der Hauptort Lauterhofen als auch fast alle Ortsteile noch 

zahlreiche Baulücken auf (oder es steht aus dem alten Flächennutzungsplan zumin-

dest eine Bauflächenreserve bereit). Allerdings dienen diese Baulücken der privaten 

Bevorratung und stehen dem Grundstücksmarkt nicht zur Verfügung. Dieses Problem 

tritt in fast allen Ortslagen auf, besonders jedoch im Hauptort Lauterhofen. Um die Be-

völkerungsentwicklung zu stabilisieren ist deshalb eine entsprechende Baulandpolitik 

des Marktes anzustreben. 
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5.2 Boden- und Baudenkmäler 

Das Denkmalschutzgesetz (DSchG) unterscheidet Baudenkmäler und Bodendenkmä-

ler. Diese sind in der Denkmalliste beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 

eingetragen. Denkmäler sind vom Menschen geschaffene Sachen oder Teile aus ver-

gangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städte-

baulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der All-

gemeinheit liegt.  

 

Wer Baudenkmäler oder geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern oder 

an einen anderen Ort verbringen oder in der Nähe von Denkmälern Anlagen errichten, 

verändern oder beseitigen will, benötigt eine Genehmigung der Denkmalschutzbehör-

de, sofern sich dies auf Bestand und Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler aus-

wirken kann.  

 

Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden 

befinden oder befanden und in der Regel aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stam-

men. Sie sind unberührt zu erhalten (DSchG, Art. 1). 
 

Die im Marktgebiet zum Zeitpunkt der Aufstellung des FNP bekannten und in der 

Denkmalliste verzeichneten Boden- und Baudenkmäler sind im Flächennutzungsplan 

und in den Karten 5 (Boden) und 9 (Kulturgüter) der Begründung dargestellt. 

5.3 Bestehende Bebauungspläne und Ergänzungssatzungen  

Nr. Ortsteil Name Rechtskraft am 

B 1 Engelsberg "Finsterhaidstraße" 23.08.1971 

B 2 Traunfeld "Wolfsgruppen" 25.03.1978 

B 3 Lauterhofen "Hochtannel-Höhendorn" 10.07.1967 

B 3.1 Lauterhofen 
"Hochtannel-Höhendorn"  

1. Änderung 
17.07.1985 

B 4 Lauterhofen "Hummelbühl-Meilergstell" 15.07.1988 

B 4.1 Lauterhofen 
"Hummelbühl-Meilergstell - 1.-
Änderung" 
- gerichtlich aufgehoben 

09.02.1996 

B 4.2 Lauterhofen 
"Hummelbühl-Meilergstell - 2. 
Änderung" 
- gerichtlich aufgehoben 

10.11.2015 

B 5 Lauterhofen "Schloßäcker" 23.08.1990 

B 6 Gebertshofen "Hohe Birke"  25.09.1992 

B 6.1 Gebertshofen 
"Gewerbegebiet an der A6 - Er-
weiterung Hohe Birke" 

11.03.2010 

B 7 Lauterhofen "Industriegebiet" 21.01.1992 

B 8 Trautmannshofen "Am Ammelhofer Weg"  14.01.1994 

B 9 Lauterhofen "Hochtannel-Schießmauer" 06.09.1996 

B 10 Trautmannshofen "Am Birkenholz"  15.11.2001 

B 10.1 Trautmannshofen "Am Birkenholz" Änderung 17.09.2008 

B 11 Lauterhofen 
"Gewerbegebiet Lauterhofen 
Süd" 

24.02.2005 

B 12 Engelsberg "Bettelmann" 14.06.2006 
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Nr. Ortsteil Name Rechtskraft am 

B 13 Deinschwang "Hundeschule Deinschwang"  05.02.2007 

B 14 Lauterhofen "Biogasanlage Lauterhofen Süd" 11.02.2011 

B 14.1 Lauterhofen 
"Biogasanlage Lauterhofen Süd" 
1. Änderung 

04.10.2018 

B 15 Lauterhofen 
"Biogasanlage Lauterhofen II - 
West" 

11.02.2011 

B 15.1 Lauterhofen 
"Biogasanlage Lauterhofen II - 
West" 
2. Änderung durch Deckblatt 02 

04.08.2016 

B 15.2 Lauterhofen 
1. Änderung des Bebauungsplans 
"Biogasanlage Lauterhofen II - 
West" 

04.03.2020 

B 16 Lauterhofen "Am Karlshof" 25.03.2011 

B 17 Lauterhofen "Zum Kalvarienberg" 22.11.2012 

B 18 Lauterhofen 
"Gewerbepark Lauterhofen Süd 
II" 

22.11.2012 

B 19 Gebertshofen 
Gewerbegebiet "Hohe Birke II" 
an der BAB A6 

17.03.2017 

B 19.1 Gebertshofen 
1. Änderung des Bebauungsplans 
"Hohe Birke II" an der BAB 6 

16.07.2019 

B 20 Lauterhofen Neubaugebiet "Kapellenäcker" 09.03.2018 

B 20.1 Lauterhofen 
1. Änderung des Bebauungsplans 
"Kapellenäcker" 

12.06.2019 

B 21 Traunfeld 
Aufstellung 
"SO Photovoltaik-
Freiflächenanlage Traunfeld" 

18.01.2019 

B 22 Deinschwang 
Aufstellung Bebauungsplan 
"Deinschwang Ost" 

21.02.2019 

 

S 1 Traunfeld 
"Ortsabrundungssatzung OT 
Traunfeld Nr. 1" 

01.09.2004 

S 2 Traunfeld 
"Ortsabrundungssatzung OT 
Traunfeld Nr. 2" 

14.04.2005 

S 3 Muttenshofen 
"Einbeziehungssatzung OT Mut-
tenshofen" 

19.03.2009 

S 4 Pettenhofen 
Einbeziehungssatzung "Ortsab-
rundung Pettenhofen" 

04.08.2016 

S 5 Nattershofen 
Einbeziehungssatzung "Nattersh-
ofen Nr. I" 

24.07.2017 

S 6 Fischermühle 
Einbeziehungssatzung "Fischer-
mühle" 

26.10.2020 

S 7 Engelsberg 
Einbeziehungssatzung "Engels-
berg Süd-West" 

16.11.2020 

S 8 Ballertshofen 
Einbeziehungssatzung "Ballerts-
hofen Nr. I" 

16.11.2020 
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5.4 Geplante Siedlungsentwicklung 

Der Flächennutzungsplan soll für den Planungszeitraum von ca. 15 ï 20 Jahren vor-

ausschauend die Grundzüge der baulichen Entwicklung der Kommune vorbereiten. 

Hierzu ist eine Bedarfsermittlung erforderlich. Basierend auf den Grundlagen 

 

¶ bisherige Einwohnerentwicklung, 

¶ Funktion des Marktes und 

¶ regionalplanerischen Vorgaben 

 

werden die zu erwartende und angestrebte Einwohnerentwicklung und hierauf aufbau-

end der Bauflächenbedarf prognostiziert. 

5.4.1 Ziele der Siedlungsentwicklung 

Ziel der gemeindlichen Siedlungsentwicklung ist es, die positive Bevölkerungsentwick-

lung der letzten 10 Jahre (siehe Kap. 2.4) fortzusetzen und der Überalterung entge-

genzuwirken.  

 

Der Landkreis Neumarkt befindet sich in einer Phase einer prosperierenden Bevölke-

rungs- und Wirtschaftsentwicklung, insbesondere die Zahl der außerlandwirtschaftli-

chen Arbeitsplätze hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen. Entspre-

chend hoch ist im gesamten Landkreis die Nachfrage nach Wohnbauland.  

 

Der Markt Lauterhofen möchte deshalb als zentraler Ort die bestehende positive Be-

völkerungsentwicklung fortsetzen und insbesondere für die ortsansässige und aus der 

näheren Umgebung stammende Bevölkerung ausreichende Wohnbaumöglichkeiten 

anbieten. 

 

Die Verfügbarkeit des auszuweisenden Baulandes ist für den Markt Lauterhofen ein 

entscheidender Faktor, um Baulücken und Spekulationsgrundstücke zu vermeiden. Mit 

der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sollen deshalb mögliche künftige 

Bauflächen geprüft werden und gegebenenfalls eine Umplanung bzw. Reduzierung 

bisheriger Bauflächen erfolgen.  

 

Für den Vorentwurf wurden mehrere potenziell geeignete Siedlungsflächen erarbeitet, 

tatsächlich ausgewiesen werden sollen nur solche Flächen, bei denen eine Verkaufs-

bereitschaft der Grundeigentümer gegenüber der Gemeinde besteht. Damit kann 

sichergestellt werden, dass ausgewiesene Bauflächen auch weitgehend vollständig 

bebaut werden und nicht wie in der Vergangenheit zahlreiche Baulücken entstehen.  

 

Mit der Durchführung des Beteiligungsverfahrens wird parallel die Abgabebereitschaft 

der Grundeigentümer für alle alternativen Bauflächen geprüft und Bauflächen nur noch 

dort weiterverfolgt, wo eine konkrete Abgabebereitschaft erfolgt. Ergänzend erfolgte die 

Berücksichtigung von Abwägungsmaterial im Rahmen der Beteiligung der Träger öf-

fentlicher Belange. Auch diese Ergebnisse hatten bei der Prüfung des Mengengerüsts 

an potenziellen Bauflächen einen Einfluss. 

 

Aus der Analyse der Daten zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur wird deutlich, 

dass im Marktgebiet ein gutes Angebot an Arbeitsplätzen gegenübersteht. Auch des-

halb ist eine Weiterentwicklung des Wohnflächenangebots sinnvoll.  
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Innenentwicklung 

 

Der Markt Lauterhofen verfolgt seit vielen Jahren eine konsequente Strategie der In-

nenentwicklung, stößt dabei aber wie fast alle anderen Kommunen auch auf die gerin-

gen Möglichkeiten zur konsequenten Umsetzung bestehender Innenentwicklungspo-

tenziale.  

 

So war der Markt Lauterhofen Teil des bereits 2011 gestarteten Projektes ĂNeuland ï 

Gemeinsam innen starkñ. Ziel war ein kommunales Flªchenmanagement und die Stªr-

kung der Innenentwicklung. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wurden Leerstände 

in den Orten erfasst, dargestellt und eine intensive Eigentümerbefragung durchgeführt.  

 

Ebenso wurde im Rahmen des ISEK die Innenentwicklung geprüft und angestoßen. 

 

Weiterhin hat der Markt Lauterhofen die Eigentümer von erschlossenen baureifen 

Grundstücken in Baugebieten bereits mehrfach telefonisch und schriftlich hinsichtlich 

der Verkaufsbereitschaft angefragt. In wenigen Fällen konnte ein Verkauf von Baulü-

cken an ortsansässige Kaufinteressenten vermittelt werden. Die überwiegende Mehr-

heit der Grundstückseigentümer hat einen Verkauf aber bereits wiederholt abgelehnt 

und wünscht keine weiteren Anfragen.  

 

Damit wird deutlich, dass die Potenziale der Innenentwicklung nach über 10 Jahren ak-

tiver Bearbeitung weitgehend ausgeschöpft sind und nur in geringem Maße für die 

nächsten Jahre und Jahrzehnte zur Verfügung stehen.  

 

Unabhängig davon hat der Markt Lauterhofen im Rahmen der Fortschreibung des Flä-

chennutzungsplans ein Baulückenkataster erstellt und erneute eine Abfrage der Ver-

kaufsbereitschaft der Eigentümer von Baulücken gestartet, die Ergebnisse werden der-

zeit ausgewertet und in den Entwurf eingearbeitet. Leider gibt die Politik den Kommu-

nen kaum Möglichkeiten in die Hand, Innenentwicklungspotenziale zu aktivieren, im 

Gegenteil wurden sogar steuerliche Anreize zur Aktivierung von Baulücken politisch 

nicht umgesetzt.  

5.4.2 Wohnflächen-Bedarfsermittlung  

Um die Wohnbauflächen ausreichend zu bemessen, muss die zukünftige Bevölke-

rungsentwicklung für den Planungszeitraum von 15 ï 20 Jahren geschätzt bzw. an-

hand der Entwicklungsziele des Marktes festgelegt werden.  

 

Grundlage für die Berechnungen bilden die Statistik kommunal und GENESIS-Online 

Datenbank, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, die zentralört-

liche Bedeutung des Marktes, die regionalen Verflechtungen sowie die Zielsetzung des 

Marktes. 
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Einwohnerzahl der Marktgemeinde in den letzten Jahren 

 

Quelle: Statistik kommunal 2021, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

 

 

Durchschnittliche jährliche Bevölkerungsentwicklung der letzten 10 Jahre: + 0,31 % /Jahr 

 

 

Angestrebte künftige Einwohnerentwicklung 

 

In der Region 11 (Region Regensburg) nimmt die Bevölkerung konstant zu bzw. zeigt 

mit einer mittleren jährlichen Bevölkerungsveränderung von 0,70 % in den letzten 

10 Jahren eine positive Bilanz. Diese liegt deutlich über dem des Regierungsbezirks 

Oberpfalz (0,37% mittlere jährliche Veränderung). Der Landkreis Neumarkt hatte in den 

letzten 10 Jahren durchschnittlich eine positive Bevölkerungsentwicklung (0,76 % mitt-

lere jährliche Veränderung), die sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Gemeinden 

verteilt.  

 

Die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2040 (Bayer. Lan-

desamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2022) sieht im Zeitraum 2020 bis 2040 für 

den Landkreis Neumarkt eine positive Bevölkerungsentwicklung von 7,8 % Zuwachs. 

Die Region Regensburg wird laut der Prognose eine positive Entwicklung von 5,3 % er-

reichen. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 3,9 % Zuwachs. 

 

Die Prognose des Landesamts für Statistik zeigt für den Markt Lauterhofen bis zum 

Jahr 2033 eine Bevölkerungszunahme von +3,6 %. Damit liegt die Prognose für den 

Markt Lauterhofen deutlich unter der Prognose für den Landkreis Neumarkt. 
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Demographische Veränderung 2033 gegenüber 2019 in Prozent 

Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 

Abb.: Prognose Bevölkerungswachstum im Landkreis Forchheim,  

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Grafik Team 4 

 

 

Für Lauterhofen wird für den Planungszeitraum von 15 ï 20 Jahren ein Bevölke-

rungszuwachs angestrebt, der etwa zwischen der für den Markt und der für den 

Landkreis Neumarkt zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung liegt. Aufgrund 

der guten Ausstattung mit Arbeitsplätzen und der guten Verkehrsanbindung ist 

dieses Ziel aus Sicht des Marktes vertretbar.  

 

Angestrebtes Bevölkerungswachstum 5 % in 20 Jahren. 

 

Begründung 

 

- Lauterhofen ist Grundzentrum in direkter Nachbarschaft zum Verdichtungsraum 

Neumarkt bzw. Nürnberg/Fürth/Erlangen. 

 

- Der Hauptort Lauterhofen hat eine für seine Größe sehr gute Ausstattung mit Ein-

richtungen des täglichen Bedarfs: Grund- und Mittelschule, Kindergarten, Lebens-

mittelmarkt sowie zahlreiche kleinere Einzelhandelsbetriebe (Bäcker, Metzger etc.) 

und auch eine ärztliche Grundversorgung.  

 

- Mit der Anschlussstelle an die A6 hat der Markt Lauterhofen eine sehr gute Anbin-

dung in den Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen sowie mit der B 299 eine 

sehr gute Anbindung an den Verdichtungsraum Neumarkt. 

- Die Altersstruktur des Marktes Lauterhofen weist einen im Vergleich zu den letzten 

20 Jahren stagnierenden Anteil an 6-18-Jährigen auf. Der Anteil der Bevölkerung im 

Alter von 18-40 Jahren nimmt sogar ab. Gerade in dieser Altersschicht erfolgen je-

doch die meisten Haushaltsgründungen. Dies bedeutet, dass diese Altersgruppe 

nicht im Ort bleibt, sondern in Nachbarorte abwandert. Ebenso scheint auch keine 

Zuwanderung aus dieser Altersgruppe stattzufinden. Da gleichzeitig eine Zunahme 

der über 50-Jährigen stattfindet, sollte diesem Trend der Überalterung und einer 

einseitigen Bevölkerungsentwicklung entgegengewirkt werden. 

Lauterhofen 
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- In der letzten Zeit hat sich gezeigt, dass eine Nachfrage für Bauplätze aus den 

nachkommenden Generationen der ortsansässigen Bevölkerung durchaus vorhan-

den ist. Lauterhofen liegt im unmittelbaren Umfeld des großen Verdichtungsraums 

und in gut erreichbarer Nähe zu attraktiven zentralen Orten. Somit kann man hier 

auch zusätzlich von einer externen Nachfrage nach Bauflächen ausgehen, sofern 

diese zu marktfähigen Preisen von der Marktgemeinde zur Verfügung gestellt wer-

den können. 

- Der Landkreis Neumarkt zeigt seit 2012 eine positive Bevölkerungsentwicklung und 

eine stark positive Prognose. Auch die Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Neu-

markt ist außerordentlich positiv und dynamisch. Deshalb kann auch aus diesem 

Grund von einer hohen externen Nachfrage nach Bauflächen ausgegangen werden.  

 

- Ein stärkeres Wachstum wird aufgrund der topografischen Lage Lauterhofens, der 

verkehrlichen Anbindung v.a. für den Individualverkehr nicht empfohlen und soll 

nicht angestrebt werden. 

 

 

Ermittlung der prognostizierten Einwohnerzahl (EW) 2040 
 
Angestrebtes Bevölkerungswachstum 5 % bis 2033 (Mittelwert der Prognose des De-

mografie Spiegels für Lauterhofen und den Lkr. Neumarkt) 

 

Bevölkerungsveränderung 2033 gegenüber 2019: 

insgesamt 5 % = 0,33 % jährlich 

 

EW 2020 x Bevölkerungswachstum  x 20 Jahre = EW-Zuwachs 2040 

3.748 EW x 0,33 % (jährlich) x 20 Jahre = 247 EW 

 

Einwohnerzahl 2040: 3.748 EW  +  247 EW = 3.995 EW 

 

 

Ermittlung des Bauflächenbedarfs bis 2040 

 

1. Wachstumsbedarf 
 
Einwohnerzuwachs (-Planungswert) im Jahr 2040 =  247 EW 

247 EW :  2,53 Personen/Haushalt  =      98 Wohneinheiten (WE) 

 

 

2. Auflockerungsbedarf 
 
Im Marktgebiet beträgt die derzeitige Belegungsdichte ca. 2,53 Personen je Haushalt 

(3.748 EW / 1.482 Wohnungen) und liegt damit über dem bayerischen Durchschnitt 

(2,06 Personen/Haushalt, Gemeinsames Statistikportal Bund und Länder, 2021). Der 

Auflockerungsbedarf ergibt sich aus der Verminderung der Belegungsdichte. 
 
Da in Lauterhofen ein relativ hoher Anteil an Einwohnern mit einem Alter von 65 und 

mehr Jahren wohnt (2020: ca. 18 % der Bevölkerung; prognostiziert bis 2033: +37 %), 

wird der Anteil von Haushalten mit nur einer Person in den nächsten Jahren zunehmen. 

Hieraus ergibt sich bei angestrebten gleichbleibenden Einwohnerzahlen ein Auflocke-

rungsbedarf. Dies bestätigt auch eine Studie des Marktforschungsinstituts Empirica (NN, 

11.11.2010), die auch bei stagnierender Bevölkerung einen erheblichen Bedarf an neu-

en Wohneinheiten aufgrund von immer mehr Einzelhaushalten sieht. Vorausberechnun-

gen der Bay. Staatsregierung lassen erwarten, dass die durchschnittliche Haushaltsgrö-

ße in Bayern bis 2030 auf 1,9 Personen sinken wird (42,6% Einpersonenhaushalte). Im 
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ländlichen Raum wird dies nur abgeschwächt zutreffen. Deshalb wird für den Planungs-

zeitraum eine geringfügig veränderte Haushaltsgröße von 2,42 Personen pro Haushalt 

zu Grunde gelegt, was einer jährlichen Auflockerung von 0,3 % entspricht. 

 

Ermittlung des Auflockerungsbedarfs 
 
3.748 EW : 2,42* = 1.549 WE 

Bestand WE gesamt = 1.482 WE  

Auflockerungsbedarf  67 WE 

 

*künftige Haushaltsgröße: (aktuell 2,53) ï (2,53 x 0,3 % x 15 a) = 2,42 

 

 

3. Reservebedarf 
 
Der zu planende Reservebedarf entsteht daraus, dass für 1,5 % des jeweiligen Ein-

wohnerbestandes Reserveflächen bereitgestellt werden sollten, um 

 

- auf die Bodenpreise regulierend einzuwirken, 

- Bauwilligen Alternativbauflächen anbieten zu können, 

- unvorhersehbaren Entwicklungen vorzubeugen, 

- als Brücke für die Zeit nach dem Prognosezeitraum zu dienen. 

 

Reservebedarf: 3.748 EW  x  1,5 %  = 56 EW 

      56 EW   :  2,42 = 23 WE 

 

 

4. Bauflächenbedarf bis 2040 
 
Wachstumsbedarf = 98 WE 

Auflockerungsbedarf = 67 WE 

Reservebedarf    =   23 WE 

   188 WE 

 

Baudichte: 15 WE/ha (teils verdichtete teils lockere Einzel- und Doppelhausbebauung)  

 Bruttobaufläche (inkl. Nebenflächen wie Erschließung etc.) 

 

Ą  Erforderliche Brutto-Wohnbaufläche bis 2040:  188 WE : 15 WE/ha  =  12,53 ha 
 
 
Für die Neuplanungen abzuziehen sind jedoch die noch vorhandenen freien Bauflä-

chen (Baulücken). Diese wurden mit Stand 2022 für alle Ortsteile getrennt nach 

Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen ermittelt. Dabei handelt es sich sowohl 

um klassische Baulücken wie auch um größere unbebaute Flächen, für die aber bereits 

Baurecht vorliegt (Bebauungspläne, Ergänzungssatzungen).  

 
 

Wohnbauflächen  

 

Lauterhofen ca.   5,27 ha 

Traunfeld ca.   0,23 ha 

Trautmannshofen ca.   2,10 ha 

Pettenhofen ca.   0,76 ha 

Engelsberg ca.   0,19 ha 

Gesamt ca. 8,55 ha 
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Gemischte Bauflächen  

 

Lauterhofen ca.   0,63 ha 

Traunfeld ca.   1,27 ha 

Trautmannshofen ca.   0,58 ha 

Pettenhofen ca.   0,29 ha 

Engelsberg ca.   0,41 ha 

Ballertshofen ca.   0,07 ha 

Muttenshofen ca.   0,23 ha 

Gebertshofen ca.   0,30 ha 

Ramertshofen ca.   0,14 ha 

Dippersricht ca.   0,16 ha 

Wilfertshofen ca.   0,54 ha 

Hartenhof ca.   0,11 ha 

Thürsnacht ca.   0,31 ha 

Gesamt   ca.  5,04 ha 
 

Wie bereits dargelegt hat der Markt Lauterhofen seit über 10 Jahren versucht diese 

Bauflächen zu aktivieren, was aufgrund mangelnder Abgabebereitschaft der Grundei-

gent¿mer nur in geringem Umfang gelungen ist. Auf das Projekt ĂNeulandñ wird ver-

wiesen. An dieser Situation wird sich auch in den nächsten Jahren wenig ändern.  

 

Es wurde deutlich, dass der vorhandene Bestand an Baulücken auch in den nächsten 

Jahren nicht mobilisiert werden kann und allenfalls für bauwillige Kinder von Grund-

stückseigentümern zur Verfügung steht.  

 

Der Markt Lauterhofen wird erneut parallel zur Erstellung des Flächennutzungsplanes 

eine erneute Befragung der Grundeigentümer von Baulücken oder freien Bauflächen 

mit Baurecht durchführen lassen. Erste Aussagen zeigen, dass sich an der Abgabebe-

reitschaft der Grundeigentümer keine grundsätzlichen Änderungen ergeben haben und 

diese potenziellen Bauflächen weiterhin größtenteils dem Grundstücksmarkt nicht zur 

Verfügung stehen werden. Die Ergebnisse der Abfrage werden in den Entwurf eingear-

beitet, ggf. wird der unten geschätzte Anteil verfügbarer Baulücken noch angepasst.  

 

 

V.a. in den Ortsteilen handelt es sich bei den Baulücken z. T. auch um Nebenflächen 

wie Gärten, Kleintierhaltungen, Lagerflächen etc. die zur dörflichen Siedlungsstruktur 

gehören und auch nicht zwingend einer Bebauung zugeführt werden sollen. 

 

Als freies Potenzial sind deshalb max. 20 % von insgesamt ca. 13,59 ha, also etwa 

2,72 ha anzusehen. 

 

 
 
Verbleibender, neu abzudeckender Bedarf: 12,53 ha - 2,72 ha  =  9,81 ha 
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5.5 Geplante Bauflächen 

Im Folgenden werden gegliedert nach Ortsteilen die neuen Bauflächen des Flächen-

nutzungsplans hinsichtlich der Bestandssituation und der Umweltauswirkungen der 

Planung bewertet. Flächen, für die Baurecht besteht aufgrund von Satzungen oder Be-

bauungsplänen, die aber noch nicht bebaut sind, werden als Bestand dargestellt. Sie 

sind bei den Baulücken bilanziert. Auf Flächen, die bereits im wirksamen Flächennut-

zungsplan von 2006 dargestellt waren, wird in der Erläuterung hingewiesen.  

 

Flächen, die bereits im wirksamen Flächennutzungsplan 2006 dargestellt wurden und 

f¿r die noch kein Baurecht besteht, sind als Ăneueñ (geplante) Bauflªchen dargestellt*.  

 

Einleitend zu den Beschreibungen der Bauflächen ist eine Übersichtskarte dargestellt, 

aus der die Lage der einzelnen behandelten Flächen ersichtlich wird.  

 

 

Auszug aus der Legende zu den Planausschnitten der Ortsteile 

 

Bestand Planung* 

 

* Rote Umrandung: neu geplante Bauflächen. Flächen, die auch im wirksamen 

FNP bereits dargestellt waren, sind nicht rot umrandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Wohnbaufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO 

   
Gemischte Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO 

   
Gewerbliche Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO 

   
Rücknahme von Bauflächen 
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Abb: Übersicht Bauflächenausweisung Markt Lauterhofen-Nord 
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Abb: Übersicht Bauflächenausweisung Markt Lauterhofen-Süd 
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5.5.1 Lauterhofen  

Siedlungsstruktur 
 
Der Ort hat sich im Tal der Lauterach an einem wichtigen Fernhandelsweg zwischen 

Main und Donau entwickelt und wurde bereits im Jahr 725 erstmals urkundlich er-

wähnt. Lauterhofen hatte hohe Bedeutung als früher Königshof im bayerischen Nord-

gau. Der alte Siedlungskern liegt an der Kreuzung der wichtigsten Altstraßen um den 

alten Königshof und die markante Pfarrkirche St. Michael und das Rathaus.  
 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Bahnlinie von Amberg aus durch das Lauter-

achtal gebaut mit dem Endbahnhof in Lauterhofen. Kurz vorher wurde das Pflegeheim 

der Regens-Wagner-Stiftung westlich des Altortes eröffnet. Heute ist es vor allem die 

verkehrsgünstige Lage an der B 299 und die schnelle Anbindung an die A 6, die die 

wirtschaftliche Entwicklung von Lauterhofen bestimmt hat. In den 70er Jahren des letz-

ten Jahrhunderts begann die massive Ausdehnung der Wohnbauflächen sowohl nörd-

lich wie auch südlich des Altortes, wobei südlich des Altortes auch große Gewerbege-

biete entstanden sind. Heute prägt neben den Gewerbebetrieben auch der Steinbruch 

am ehemaligen Eselberg die Stadt, hier wurden auch die jüngsten gewerblichen Ent-

wicklungen Richtung Süden eingeleitet. Die Bahnlinie wurde bereits 1972 stillgelegt 

bzw. noch einige Jahre als Ausflugsbahn betrieben.  
 
Heute ist Lauterhofen einer der Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkte im Landkreis 

Neumarkt und profitiert weiter vor allem von der guten Verkehrsanbindung. Im Ortskern 

ist ein Rückgang der kleineren Handwerks- und Versorgungsbetriebe festzustellen, 

zum einen aufgrund der Flächenknappheit, zum anderen auch aufgrund der jüngsten 

Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes weitab vom Ortskern.  
 
Bevölkerungsstand: 2.026  
 
Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 37,77 ha 

 gemischte Baufläche 30,05 ha 

 
Gemeinbedarf: Rathaus 

 Grundschule und Mittelschule Lauterhofen 

 (flexible Grundschule / Schulkindbetreuung) 

 Regens-Wagner-Stiftung (Behindertenbetreuung) 

 Fachschule für Heilerziehungspflege 

 zwei Kindertagesstätten 

 Naturkindergarten 

 Gemeindebücherei 

 Freiwillige Feuerwehr 

 SV Lauterhofen 

 Pfarramt Lauterhofen  

 Kulturstadl 

 Jugendtreff Lauterhofen 
 
Grünflächen: Regens-Wagner-Park 

 Friedhof 

 Sportplatz SV Lauterhofen  

 Spielplatz am Sportzentrum 
 
Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche:  5,27 ha 

 unbebaute gemischte Baufläche:  0,63 ha 

 unbebaute Gewerbefläche 7,79 ha 

 



Markt Lauterhofen - Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

 

 

32 

Grünordnerische Ziele 

 

Freihaltung des Talraums der Lauterach sowie der einlaufenden Trockentäler, Eingrü-

nung der Gewerbe- und Industriegebiete, Schaffung von attraktiven Fußwegeverbin-

dungen in die freie Landschaft. 

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 

Als Hauptort des Marktgebietes soll Lauterhofen weiterhin Schwerpunkt der baulichen 

Entwicklung bleiben. Hinsichtlich der Wohnbauflächenentwicklung sind Erweiterungs-

möglichkeiten aber eher schwierig. Sowohl im Norden wie auch im Süden ist die 

Wohnbauflächenentwicklung weitgehend abgeschlossen. Neuere Ausweisungen über-

springen deutlich den derzeitigen Siedlungskörper und sollten nur bedarfsgerecht aus-

gewiesen werden, wenn die Kommune die Flächen erwerben kann. Wichtiger erscheint 

die Schaffung kleinerer Wohneinheiten, auch für ältere Menschen oder jüngere Singles 

im zentralen Ortsbereich (z.B. minder genutzte Flächen entlang der Lauterach). 

 

Größere Potenziale bestehen im gewerblichen Bereich, sowohl im westlichen Ortsge-

biet nördlich der bestehenden Gewerbeflächen wie auch südlich des Hauptortes. Hier 

wurde bereits ein Bebauungsplan abgesetzt vom Hauptort zwischen der Bundesstraße 

und der Staatsstraße in Kraft gesetzt und ein Lebensmitteleinzelhandelsmarkt ange-

siedelt. Dazwischen befinden sich noch freie unbeplante Flächen, die derzeit zur Ent-

wicklung anstehen. Diese Flächen sind grundsätzlich für eine gewerbliche Bauflächen-

entwicklung gut geeignet, stehen aber dem Markt Lauterhofen noch nicht zur Verfü-

gung. In diesem Bereich ist auch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters 

vorgesehen, der im Marktgebiet dringend erforderlich ist, an dieser, städtebaulich nicht 

integrierten Lage, aber eine weitere Schwächung des Altortes bedeutet. Der Markt 

Lauterhofen hat deshalb anderweitige Alternativen geprüft, diese scheiden jedoch aus 

topographischen Gründen aus.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für gewerbliche Entwicklungen im 

Hauptort ausreichende Flächenpotenziale zur Verfügung stehen, die Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung der Wohnbauflächen jedoch deutlich schwieriger sind.  

 

Planung neuer Bauflächen 

 

W 1 5,74 ha Erweiterung des bestehenden Wohngebietes im Norden von Lau-

terhofen nördlich der Kurfürstenstraße zwischen Gewerbegebieten 

im Westen und einer Streuobstwiese im Osten. Die Flächen sind 

mäßig nach Süden geneigt und überwiegend in Grünlandnutzung, 

teils mit kleineren naturnahen Feldgehölzen. Die Erschließung wä-

re von der Kurfürstenstraße aus östlich der Gewerbegebiete sowie 

vom nördlich angrenzenden Flurweg aus möglich. Im Falle einer 

Realisierung sind die Belange des Immissionsschutzes im westli-

chen Teil zu prüfen, nach Norden hin ist eine gute Ortseingrünung 

anzustreben. Aufgrund der Südhanglage grundsätzlich gut geeig-

net, jedoch vermutlich hoher Erschließungsaufwand. Ortseingrü-

nung nach Norden vorsehen. 

W 2 1,81 ha Erweiterung des Baugebiets Kapellenäcker nach Norden, teils 

Grünland, teils Ackerfläche, mäßig bis stark nach Süden geneigte 

Fläche, eigene neue Erschließung über die Inzenhofer Straße er-

forderlich, Ortseingrünung vor allem nach Norden vorsehen. 
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W 3 1,04 ha Abrundungsfläche südlich des Kalvarienberges, intensiv genutztes 

Grünland, von 20 kV-Freileitung überspannt, im Norden landwirt-

schaftlicher Betrieb angrenzend, Erschließung nur von Westen 

über Privatgrund möglich, bereits im wirksamen Flächennutzungs-

plan dargestellte Fläche 

W 4 2,10 ha Wohnbauflächen westlich der Regens-Wagner-Stiftung auf mäßig 

nach Süden geneigter überwiegend ackerbaulich genutzter Fläche, 

nach Norden durch 20 kV-Leitung begrenzt, Erschließung über die 

OrtsstraÇe ĂZiegelh¿tteñ mºglich, teilweise bereits im wirksamen 

Flächennutzungsplan dargestellte Fläche Ortseingrünung nach 

Norden und Westen anstreben. 

W 5 2,10 ha Innerörtliche Freifläche mit älterem flächendeckendem Gehölzbe-

stand und Gebäuderesten, im Norden Gewerbebetrieb angren-

zend, deshalb hier Teilfläche als Mischgebiet entwickeln (M 1). 

Aufgrund der Innenortslage grundsätzlich städtebaulich gut geeig-

net, im Rahmen der Detailplanung sollten wertgebende Gehölze 

als Gliederungselemente möglichst erhalten werden, bereits im 

wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Fläche. 

W 6 

W 7 

5,87 ha 

3,65 ha 

Erweiterung des Baugebiets am Keltenring nach Südwesten auf 

leicht nordexponierter Ackerlage. Erschließung über den Flurweg 

von der StraÇe ĂZur Schanzeñ aus bzw. den Flurweg im ºstlich 

angrenzenden Trockental, Erschließung relativ aufwändig, aber 

neben W 1 die einzige größere Möglichkeit zur Siedlungserweite-

rung für Wohnbauflächen im Hauptort Lauterhofen, Ortseingrünung 

nach Westen erforderlich, Rückhalteflächen für Oberflächenwasser 

evtl. am Nordrand der Fläche W 6 bzw. W 7 anordnen. 

M 1 0,47 ha Innerörtliche Brachfläche mit älterem Gehölzbestand, bildet zu-

sammen mit W 5 eine gemeinsame Baufläche, nach Möglichkeit 

wertgebende Altgehölze erhalten, im wirksamen Flächennutzungs-

plan bereits dargestellte Baufläche. 

G 1 

G 2 

0,45 ha 

4,25 ha 

Erweiterungs- bzw. Abrundungsflächen der bestehenden Gewer-

begebiete südlich der beiden Flächen, G 1 intensiv Grünland, G 2 

Ackerfläche, beide mäßig nach Norden geneigt, in G 2 großflächig 

Bodendenkmal vorhanden. Städtebaulich grundsätzlich gut geeig-

nete gewerbliche Erweiterungsflächen sofern keine erheblichen 

Konflikte mit dem Bodendenkmalschutz, Ortseingrünung nach 

Westen erforderlich, im wirksamen Flächennutzungsplan bereits 

dargestellte Baufläche. 

G3 5,02 ha Fläche im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Bebauungspla-

nes ĂGewerbepark Lauterhofen S¿d Iñ, im wirksamen Flªchennut-

zungsplan bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt (12. FNP-

Änderung). 

GEM 

1 

0,31 ha Gemeinbedarfsfläche nördlich der Schule und des Kindergartens 

Lauterhofen, derzeit als Wiese genutzte Randfläche der Sportan-

lagen, sowohl für bauliche Erweiterungen im Zusammenhang mit 

den Sportanlagen wie auch für andere Gemeinbedarfseinrichtun-

gen vorzuhaltende Reservefläche, im wirksamen Flächennut-

zungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

SO 1 0,43 ha Erweiterungs- bzw. Abrundungsfläche für die Regens-Wagner-

Stiftung am Ortseingang, bisher landwirtschaftlich genutzt. Er-

schließung über die angrenzenden Flächen der Stiftung möglich. 

Ortsrandeingrünung Richtung Westen erforderlich. 
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SO 2 1,07 ha Lückenschluss am nordwestlichen Ortsrand für die Regens-

Wagner-Stiftung, bisher landwirtschaftlich genutzt. Erschließung 

über die angrenzenden Flächen der Stiftung möglich. 

(SO3) (0,92 ha) Fläche im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Bebauungspla-

nes ĂGewerbepark Lauterhofen S¿d Iñ. Die Fläche liegt im Gel-

tungsbereich eines wirksamen Bebauungsplans, der in diesem 

Bereich eine Gewerbefläche ausweist. Es handelt sich daher hier-

bei um eine Flächenumwidmung und in dem Sinne nicht um eine 

Neuplanung. 

 

 

Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurden am nordwestlichen Ortsrand 

im Bereich des Sportplatzes mehrere Flächen nicht mehr als Bauflächen dargestellt. Der 

Sportplatz bleibt erhalten und die angrenzenden Flächen werden wegen möglicher 

Lärmimmissionen durch den Sportplatz zurückgenommen.  

 

Im Bereich des Lauterachtals südlich der Sportplätze und beim Spielplatz werden Flä-

chen aus wassersensiblen Bereichen genommen.  

 

Zwischen Köpfangerl und Staatsstraße 2164 wird ein recht steiler Hinterliegerbereich 

nicht mehr als Baufläche dargestellt.  

 

Am westlichen Ortsrand an der Straße Zur Schanze wird eine Fläche wegen möglicher 

Probleme mit Geruchsimmissionen durch eine Biogasanlage und wegen eines Boden-

denkmals nicht mehr als Baufläche dargestellt.  

 

Die Flächenrücknahme gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan beträgt 

insgesamt 10,19 ha. 

 

Am nordöstlichen Ortsrand wird eine nicht erschließbare Fläche nicht mehr dargestellt. 
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5.5.2 Traunfeld 

Siedlungsstruktur 

 

Der Ortsteil Traunfeld hat sich in einer markanten Karstmulde am Ursprung des 

Traunfelder Bachtales entwickelt. Der Altort befindet sich direkt im Quellbereich des 

Traunfelder Baches südlich der markanten Dorfkirche St. Willibald. Erst in den 80er 

Jahren des letzten Jahrhunderts haben sich an den Ortsrändern des ehemaligen Orts-

kerns sowohl nach Süden wie auch nach Osten jüngere Bauflächen entwickelt. Dabei 

sind sowohl Wohngebäude wie auch landwirtschaftliche Gebäude und einzelne, im 

Nordwesten auch größere gewerbliche Bauten entstanden.  

 

Bevölkerungsstand: 268 

 

Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 2,33 ha 

 gemischte Baufläche 16,13 ha 

 

Gemeinbedarf: Pfarrkirche St. Willibald 

 Freiwillige Feuerwehr 

 Schützenhaus 
 
Grünflächen: ï 
 

Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche 0,23 ha 

 unbebaute gemischte Baufläche 1,27 ha 

 

Grünordnerische Ziele 

 

Freihaltung der Oberlaufbereiche des Traunfelder Baches, nach Möglichkeit Freilegung 

des Bachlaufes bis zum erhaltenen Abschnitt in der Bachstraße, Erhalt der kompakten 

Siedlungsentwicklung mit enger Verzahnung in die Landschaft mit den markanten Dolo-

mitkuppen, Eingrünung des neuen Gewerbegebietes. 

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 

Erhaltung der kompakten Siedlungsstruktur in der landschaftsprägenden Muldenlage, 

behutsame Weiterentwicklung der Wohnbauflächen vor allem östlich des Ortes, Erwei-

terung des Gewerbegebietes für örtliche Handwerksbetriebe. 

 

Planung neuer Bauflächen 

 

W 1 0,87 ha Erweiterung der Baufläche nördlich der Hauptstraße östlich des 

Baugebiets Wolfsgruppen, überwiegend als Grünland genutzte 

Fläche mit kleinerem Feldgehölz im Nordosten, bereits im wirksa-

men Flächennutzungsplan dargestellte sinnvolle Ortsabrundung 

nach Norden, dabei Erhaltung der Gehölzgruppe im Nordosten 

anstreben. Ortseingrünung nach Norden anstreben. 

W 2 

W 3 

W 4 

0,30 ha 

0,90 ha 

0,08 ha 

Erweiterung und Abrundung des Siedlungskörpers im Nordosten 

östlich der Hersbrucker Straße auf ackerbaulich genutzten, mäßig 

nach Süden geneigten Flächen, W 2 und W 4 sind bereits im wirk-

samen Flächennutzungsplan dargestellt, W 3 mit markantem Feld-

gehölz und im Süden teils in einer abflusswirksamen Trockenmul-

de liegend, Erhaltung des Feldgehölzes und Ortseingrünung nach 

Osten bzw. Norden anstreben. 
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W 5 1,50 ha Ortsabrundung im Südwesten von Traunfeld auf ackerbaulich ge-

nutzter, relativ ebener Lage, bereits im wirksamen Flächennut-

zungsplan dargestellte Fläche, die jedoch erheblich verkleinert 

wurde, wegen im Nordosten angrenzender Gewerbebetriebe Im-

missionsschutz prüfen und Ortseingrünung nach Westen und Sü-

den anstreben.  

 

Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurden am nordöstlichen und am 

südlichen Ortsrand Flächen aufgrund schwieriger Besitzverhältnisse und entwässe-

rungstechnischen Gründen nicht mehr als Bauflächen dargestellt. Die Flächenrücknah-

me beträgt insgesamt 2,78 ha. 
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5.5.3 Trautmannshofen 

Siedlungsstruktur 

 

Auch der Ort Trautmannshofen, südwestlich von Lauterhofen auf der Hochfläche der 

Oberpfälzer Alb gelegen, wurde bereits um 1000 n. Chr. erstmals urkundlich erwähnt. 

Die Gehöfte des Altortes konzentrieren sich vor allem westlich der markanten Wall-

fahrtskirche Mariä Namen, die noch heute den Mittelpunkt des Ortes bildet. Wie in den 

anderen Ortsteilen auch begann erst etwa ab den 60er Jahren des letzten Jahrhun-

derts eine nennenswerte Siedlungsentwicklung über den Altort hinaus, die zunächst 

durch Einzelhäuser und Anwesen entlang der Flurwege rund um den Ort erfolgte, bis 

dann im Südwesten nördlich und südlich der Michael-Will-Straße und im Nordwesten 

am Jakobsweg planmäßige Baugebiete entstanden. In den 80er Jahren des letzten 

Jahrhunderts ist der Sportplatz im Südosten des Ortes entstanden, hier befindet sich 

inzwischen auch ein Funkmast. Östlich des Ortes befindet sich die markante Erhebung 

des Engelloh mit Kriegerdenkmal und Aussichtspunkt. 

 

Trautmannshofen ist über die B 299 gut an das Oberzentrum Neumarkt und an die A 3 

Nürnberg-Regensburg angebunden.  

 

Bevölkerungsstand: 353 

 

Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 5,06 ha 

 gemischte Baufläche 16,36 ha 

 

Gemeinbedarf: Wallfahrtskirche Mariä Namen 

 Sportanlagen FC Trautmannshofen 

 Freiwillige Feuerwehr 
 

Grünflächen: Sportplatz FC Trautmannshofen 

 Aussichtspunkt Engelloh 

 

Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche 2,10 ha 

 unbebaute gemischte Baufläche 0,58 ha 

 

Grünordnerische Ziele 

 

Erhalt und Pflege des Aussichtspunkts am Engelloh, Eingrünung der Ortsränder mit 

Streuobstwiesen. 

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 
Als einer der größeren Ortsteile im Marktgebiet und aufgrund der guten Verkehrsan-
bindung ist Trautmannshofen für die Entwicklung weiterer Bauflächen gut geeignet. 
Hierfür bieten sich vor allem die Erweiterung der jüngeren Siedlungsansätze im Nord-
westen (zwischen Jakobsweg und Oberdorfstraße) sowie im Süden am Betzenriedweg 
an.  

 

Planung neuer Bauflächen 

 

W 1 0,40 ha Erweiterung des Baugebiets am Birkenholz nach Südwesten, nörd-

lich davon bereits rechtswirksamer Bebauungsplan vorhanden, 

insofern innerörtlicher Lückenschluss auf bisher als Grünfläche 

dargestellter Fläche. 
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W 2 0,80 ha Erweiterung der Bauflächen im Norden von Trautmannshofen öst-

lich des Flurwegs nach Mittersberg auf intensiv ackerbaulich ge-

nutzter relativ ebener Fläche, im Süden landwirtschaftlicher Betrieb 

angrenzend deshalb Grünzäsur vorgesehen (GR 1), bereits im 

wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Fläche, die erheblich 

verkleinert wurde, Ortseingrünung nach Norden und Osten anstre-

ben. 

M 1 0,90 ha Erweiterung im Südosten Richtung Friedhof auf relativ ebener, 

intensiv ackerbaulich genutzter Fläche, bereits im wirksamen Flä-

chennutzungsplan dargestellte Fläche, die erheblich reduziert wur-

de. Ortseingrünung nach Osten vorsehen. 

M 2 0,92 ha Ortsabrundung im Süden von Trautmannshofen in relativ ebener, 

als Grünland genutzter Fläche, bereits im wirksamen Flächennut-

zungsplan dargestellte Fläche, Ortseingrünung nach Süden an-

streben. 

GEM 

1 

0,29 ha Für den Gemeinbedarf vorgesehene Baufläche westlich des Fried-

hofes im Süden des Ortes, möglicher Standort für ein Feuerwehr-

haus. 

GR 1 0,73 ha Grünzug nördlich des Ortes zur Abgrenzung der geplanten neuen 

Bauflächen gegenüber den landwirtschaftlichen Betrieben im 

Altort, naturnahe Gestaltung mit extensiv genutztem Grünland und 

einzelnen Gehölzen anstreben. 

 

 

Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurde am nordwestlichen Ortsrand 

eine ursprünglich zu groß dimensionierte Fläche verkleinert. Am südöstlichen Ortsrand 

werden Flächen im Bereich des Sportplatzes und des Funkmastes aus immissions-

schutzrechtlichen Gründen aus der Planung genommen. Am westlichen Ortsrand wurde 

der wirksame Flächennutzungsplan an die tatsächliche Bebauung angepasst.  

 

Die Flächenrücknahme beträgt insgesamt 4,59 ha. 
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5.5.4 Pettenhofen 

Siedlungsstruktur 

 

Der Ortsteil Pettenhofen liegt westlich von Lauterhofen auf dem Albhochland. Durch 

die Verlegung der Kreisstraße NM 9 nördlich des Ortes hat sich der Ort ein ruhiges 

Wohnumfeld bewahrt. Der alte Ortskern liegt an der ehemaligen Kreisstraße westlich 

der Kapelle St. Johannes der Täufer mit mehreren alten stattlichen Hofstellen. Eine 

jüngere Bebauung hat sich vor allem östlich des alten Ortskerns mit kleineren Sied-

lungsansätzen entwickelt.  

 

Bevölkerungsstand: 144 

 

Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 2,08 ha 

 gemischte Baufläche 6,46 ha 

 

Gemeinbedarf: Kapelle St. Johannes der Täufer 
 

Grünflächen: Dorfweiher nördlich des Ortes 

 

Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche 0,76 ha 

 unbebaute gemischte Baufläche 0,29 ha 

 

Grünordnerische Ziele 

 

Erhalt und Aufwertung des Dorfweihers, Eingrünung der Ortsränder mit Streuobstwie-

sen. 

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 

Auffüllung der freien Bauflächen zwischen der aufgelockerten Siedlungsstruktur im 

Westen und vor allem im Osten des Ortes, Abrundung und Schaffung eines kompakten 

Siedlungskörpers, dabei Einhalten von Abständen zur Kreisstraße NM 9 im Norden.  

 

Planung neuer Bauflächen 

 

W 1 0,22 ha Ortsabrundung im Bereich des Neubaugebietes im Osten des Or-

tes auf relativ ebener, als Grünland genutzter Fläche, Ortseingrü-

nung nach Osten anstreben. 

W 2 0,71 ha Erweiterung des Wohngebietes im Westen des Ortes nach Süden 

auf teils ackerbaulich, teils als Grünland genutzten Flächen mit 

einer landwirtschaftlichen Halle und Gehölzbestand in der Mitte, 

städtebaulich sinnvolle Abrundung, nach Möglichkeit Gehölzbe-

stände erhalten und Ortseingrünung nach Süden ergänzen, bereits 

im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Baufläche. 

W 3 0,55 ha Abrundung des Dorfgebietes nach Süden westlich des Bolzplatzes, 

Erschließung nur als Hinterliegergrundstücke für die Vorderlieger 

möglich, Ortseingrünung nach Süden anstreben. 

W 4 0,13 ha Ortsabrundung nach Süden westlich der Straße nach Brenzen-

wang, bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte 

Fläche die nach Süden zur Doline und zum Trockental hin redu-

ziert wurde. Ortseingrünung nach Osten und Süden anstreben. 
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W 5 0,67 ha Ortserweiterung nach Südwesten im Anschluss an das Dorfgebiet 

auf relativ ebener, überwiegend als Grünland genutzter Fläche mit 

einzelnen Gehölzen und landwirtschaftlichen Nebengebäuden, 

Erschließung nur über vorderliegende Grundstücke möglich, be-

reits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Fläche die 

nach Süden erheblich reduziert wurde (Rücknahme der Bauflä-

chen im Trockental). Ortseingrünung nach Westen und Süden an-

streben 

W 6 1,32 ha Ortsabrundung und Lückenschluss im Westen des Ortes in relativ 

ebener auf überwiegend als Acker bzw. Intensivgrünland genutz-

ten Flächen, Ortseingrünung nach Süden anstreben. 

W 7 

W 8 

0,42 ha 

0,58 ha 

Ortsabrundung nach Norden zur Kreisstraße NM 9 hin auf als 

Grünland genutzten Flächen mit teils älterem Gehölzbestand auf 

der Fläche W 8, gegebenenfalls Maßnahmen zum Schallimmissi-

onsschutz zur NM 9 hin prüfen und Bauverbotszone beachten.  

M 1 0,88 ha Ortsabrundung im Nordosten, teils im Anschluss an landwirtschaft-

liche Betriebe auf relativ ebenen, als Acker intensiv genutzten Flä-

chen, Ortseingrünung nach Norden anstreben. 

 

Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurden am südlichen Ortsrand Flä-

chen im wassersensiblen Bereich und im Umfeld einer Doline und eines Regenrückhal-

tebeckens nicht mehr als Bauflächen dargestellt. Die Flächenrücknahme beträgt insge-

samt 0,90 ha. 
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5.5.5 Engelsberg 

Siedlungsstruktur 
 
Der Ort Engelsberg hat sich an der Altstraße von Lauterhofen nach Velburg bereits his-

torisch nicht entlang der Straße, sondern im rechten Winkel entlang der zulaufenden 

Flurwege mit der Struktur eines Straßendorfs entwickelt. Diese Struktur war bereits An-

fang des 20. Jahrhunderts angelegt und hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte kaum 

verändert. Der Schwerpunkt lag dabei westlich der heutigen Kreisstraße im Bereich 

des bis zur Jahrtausendwende erhaltenen und heute versiegelten Dorfweihers. Neben 

einzelnen jüngeren Wohnhäusern ist in jüngerer Zeit nördlich des Ortes entlang eines 

Flurweges ein neuerer Siedlungsansatz entstanden. Der Altort wird von stattlichen 

landwirtschaftlichen Betrieben geprägt.  
 
S¿dlich des Ortes befindet sich das ĂHaus am Habsbergñ (Umweltbildungs- und Regio-

nalentwicklungszentrum des Landkreises). 
 
Bevölkerungsstand: 130 
 
Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 0,80 ha 

 gemischte Baufläche 8,49 ha 

 
Gemeinbedarf: ï 
 
Grünflächen: ï 
 
Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche 0,19 ha 

 unbebaute gemischte Baufläche 0,41 ha 

 
Grünordnerische Ziele 
 
Erhalt der teils gut eingegrünten Ortsränder. 
 
Grundzüge der baulichen Entwicklung 
 
Lediglich Lückenfüllung und Abrundung des linearen Siedlungskörpers anstreben, kei-

ne größere Neubauflächenentwicklung. 
 
Planung neuer Bauflächen 
 

W 1 0,58 ha Ergänzung einer Bauzeile im Bereich des Siedlungsansatzes nörd-

lich des Altortes entlang der Straße nach Finsterhaid, bereits im 

wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Fläche, Ortseingrü-

nung nach Norden anstreben. 

W 2 1,18 ha Lückenschluss zwischen dem Altort und der Neubaufläche nördlich 

des Ortes auf als Grünland genutzter Fläche, städtebaulich sinn-

voller Lückenschluss, gegebenenfalls Immissionsschutz bezüglich 

der landwirtschaftlichen Betriebe im Süden beachten und Eingrü-

nung nach Westen anstreben. 

M 1 0,36 ha Ortsabrundung im Osten des Ortes südlich der Straße zum Rei-

telshof, bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte 

Baufläche auf ackerbaulich genutzter Fläche, Erhaltung des älte-

ren Baumbestandes im Westen anstreben, ebenso Ortseingrünung 

nach Süden. 
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Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurde am östlichen Ortsrand eine 

kaum erschließbare Fläche entlang der Kreisstraße zurückgenommen. Am westlichen 

Ortsrand wurde eine ursprünglich zu groß dimensionierte Fläche verkleinert. Die Flä-

chenrücknahme beträgt insgesamt 1,58 ha. 
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5.5.6 Ballertshofen 

Siedlungsstruktur 

 

Der Ortsteil Ballertshofen liegt auf der Hochfläche der Oberpfälzer Alb zwischen Lau-

terhofen und Traunfeld südlich der Kreisstraße NM 9. Er liegt auf einem leichten Hö-

henrücken und zeichnet sich durch eine kompakte Siedlungsstruktur aus, die sich bis 

heute im Wesentlichen erhalten hat. Neben stattlichen Hofstellen im Norden des Ortes 

haben sich vor allem nach Südwesten jüngere Wohnhäuser entwickelt, ohne die kom-

pakte Siedlungsstruktur aufzubrechen. Der alte Dorfweiher im Westen des Ortes ist bis 

heute erhalten. Nördlich der Kreisstraße befindet sich ein Gasthof.  

 

Bevölkerungsstand: 104 

 

Bauflächen / Bestand: Gemischte Baufläche 9,02 ha 

 

Gemeinbedarf: ï 
 

Grünflächen: Dorfweiher  

 

Freie Bauflächen: unbebaute gemischte Baufläche:  0,07 ha 

 

Grünordnerische Ziele 

 

Erhalt des Dorfweihers, Eingrünung der landwirtschaftlichen Betriebsanlagen, Ortsein-

grünung mit Streuobstwiesen.  

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 

Ortsabrundungen und kleinere Ergänzungen vor allem im südöstlichen Teil des Orts-

teils, keine neueren Wohnbauflächen im Umfeld der großen landwirtschaftlichen Be-

triebe.  

 

Planung neuer Bauflächen 

 

W 1 0,14 ha Ergänzung einer Bauparzelle im Osten des Ortes nördlich des 

2022 in Kraft gesetzten Bebauungsplanes Ballertshofen, landwirt-

schaftliche Nebenflächen mit einzelnen älteren Bäumen, Ortsein-

grünung nach Osten anstreben. 

W 2 0,25 ha Ortsabrundung im Süden östlich der bestehenden bzw. geplanten 

Bebauung entlang des Flurweges, intensiv ackerbaulich genutzte 

Fläche in relativ ebener Lage, Ortseingrünung nach Süden und 

Osten anstreben. 

GEM 

1 

0,31 ha Gemeinbedarfsfläche als Standort für die Feuerwehr Ballertshofen/ 

Traunfeld, direkt an der Kreisstraße gelegene gut geeignete Fläche 

auf überwiegend als Grünland genutztem, relativ ebenen Standort 

gegenüber dem Landgasthof. 
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Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurde am nördlichen Ortsrand bei der 

Einmündung der Ortsstraße auf die NM 9 die Baufläche für ein einzelnstehendes Wohn-

haus zurückgenommen. Die Flächenrücknahme beträgt insgesamt 0,20 ha. 
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5.5.7 Deinschwang 

Siedlungsstruktur 
 
Der Ortsteil Deinschwang liegt oberhalb des markanten Kerbtales des Lenzengrabens, 

der einer der Zuflüsse des Rohrenstädter Baches ist. Deinschwang ist Pfarrdorf mit der 

markanten Filialkirche St. Martin, der Ort bestand vermutlich bereits vor 1000 n. Chr. 

Neben der Kirche ist auch das ehemalige Jagdschloss, dessen Reste heute noch ein 

stattliches Gebäude darstellen, bemerkenswert. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts 

haben sich vor allem nördlich des alten Ortskerns kleinere Wohnsiedlungen entwickelt, 

auf der gegenüberliegenden Talseite und westlich des Ortes sind größere landwirt-

schaftliche Aussiedlungen erfolgt. Über die Kreisstraße NM 9 besteht eine gute Anbin-

dung an das überregionale Straßennetz.  

 

Bevölkerungsstand: 92 

 

Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 0,20 ha 

 gemischte Baufläche 6,93 ha 

 

Gemeinbedarf: Filialkirche St. Martin 

 

Grünflächen: ï 

 

Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche -,-- ha 

 unbebaute gemischte Baufläche -,-- ha 

 

Grünordnerische Ziele 

 

Freihaltung der Hangzonen zum Lenzengraben und Rohrenstädter Bachtal 

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 

Keine Siedlungsentwicklung in den Talraum und die Talhänge, behutsame Erweiterung 

des Siedlungsansatzes im Norden, keine Bauflächen um die landwirtschaftlichen 

Haupterwerbsbetriebe. 

 

Planung neuer Bauflächen 

 

W 1 0,28 ha Ergänzung einer Bauzeile im Nordwesten des Ortes nördlich einer 

bestehenden Erschließungsstraße, intensiv ackerbaulich genutzte, 

relativ ebene Fläche, im Osten landwirtschaftliches Nebengebäu-

de, Ortseingrünung nach Norden erforderlich. 

W 2 0,38 ha Ortserweiterung nach Norden entlang eines Flurweges auf relativ 

ebener, als Grünland genutzter Fläche mit einzelnen Obstbäumen 

im südlichen Teil, bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dar-

gestellte Fläche, Ortseingrünung nach Osten anstreben. 

 

Rücknahme von Bauflächen 

 

Gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan wurden am nördlichen und am nord-

westlichen Ortsrand Flächen aufgrund schwieriger Besitzverhältnisse nicht mehr als 

Bauflächen dargestellt. Die Flächenrücknahme beträgt insgesamt 1,42 ha. 
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